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Gemeinde Börßum 29. Januar 2026

Der Gemeindedirektor

Drucksache-Nr.: B-XIX/175/2026

Resolution der Samtgemeinde Oderwald einschließlich aller
Mitgliedsgemeinden; Bau einer Wasserstofftransportleitung (Projekt-Nr.:
16.22127-ST und 16.22155-I) - Festlegung der Vorzugsvariante Oderwald-Nord.

Beratungsfolge:

Gremium am TOP Status
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Börßum 09.02.2026 nicht öffentlich
Gemeinderat Börßum 09.02.2026 öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Mittel stehen zur Verfügung: ja/nein
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche Abschreibungen:

Sachverhalt:

Mit der Drucksache-Nr.: SG-XI/309/2025 (anlog der Drucksache-Nr.: B-XIX/155/2025) wurde
eine Verständigung der Samtgemeinde Oderwald sowie aller Mitgliedsgemeinden zum
Abschluss einer gemeinsamen Resolution, bezogen auf die Netz- bzw. Leitungsbauprojekte
der TenneT bzw. ONTRAS im Gebiet der Samtgemeinde Oderwald erzielt. Auf den
Resolutionstext wird insoweit Bezug genommen (Anlage 1).

Für den Neubau der Wasserstofftransportleitung Wefensleben-Salzgitter stellt sich der Sach-
/Verfahrensstand zwischenzeitlich wie folgt dar:

Die im Rahmen der Antragskonferenz zur Raumverträglichkeitsprüfung vorgestellte
Leitungsvariante mit Querung des Oderwaldes hat ONTRAS im weiteren Verfahren als
Vorzugsvariante verworfen. Die Anpassung der Planungen erfolgte aufgrund der
Anmerkungen und Hinweise aus der Antragskonferenz und folgenden Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange, der dadurch gewonnenen planungsrelevanten Erkenntnisse sowie der
Änderung des Schutzstatus des Oderwalds (von Vorbehalts- zum Vorranggebiet) im
laufenden Verfahren. Die Vorzugsvariante, die ONTRAS seither verfolgt und deren Verlauf für
das bevorstehende Planfeststellungsverfahren konkretisiert und technisch geplant wird, ist
die nördliche Umgehung des Oderwaldes. Die zuständige Raumordnungsbehörde hat die
Vorzugsvariante Oderwald-Nord zwischenzeitlich bestätigt. Die Trassenführung ist in der
Anlage 2 dargestellt.

Die Querung des Oderwald ist im Rahmen der Resolution der wesentliche Kritikpunkt des
Leitungsbauvorhabens der ONTRAS gewesen. Da die Beanstandung diesbezüglich hinfällig
ist, wird um Zustimmung zum modifizierten Resolutionstext gebeten (farblich hinterlegt).
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Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Börßum wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

 Der Rat der Gemeinde Börßum beschließt die vorliegende Resolution zu dem
geplanten Netz- und Leitungsausbauvorhaben der TenneT bzw. ONTRAS im
Gebiet der Samtgemeinde Oderwald.

gez. M. Lohmann

Anlagen:
Anlage 1 Resolution zum geplanten Netzausbau ENTWURF Stand 28.01.2026
Anlage 2 - Trassenverlauf Oderwald Nord ONTRAS


